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Index

E000 EU- Recht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

EURallg

VwGG §30

VwGG §30a

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat - der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) folgend -

bereits mehrmals ausgesprochen, es sei nicht ausgeschlossen, auf Grundlage der unmittelbaren Anwendung von

Unionsrecht - über die im kassatorischen System der österreichischen Verwaltungsgerichtsbarkeit vorgegebene

Möglichkeit, der gegen einen Bescheid erhobenen Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen und den

angefochtenen Bescheid im Falle seiner Rechtswidrigkeit aufzuheben, hinaus - einstweilige Anordnungen mit der

Wirkung zu tre en, dem Antragsteller eine Rechtsposition vorläu g einzuräumen, deren Einräumung mit dem

angefochtenen Bescheid auf der Grundlage einer (möglicherweise dem Unionsrecht widersprechenden) nationalen

Rechtsvorschrift verweigert wurde (vgl. etwa die hg. Beschlüsse vom 13. Oktober 2010, 2010/12/0169, sowie vom 4.

Oktober 2013, 2013/10/0171, jeweils mwN u.a. auf Rechtsprechung des EuGH). Diese Rechtsprechung ist auch auf die

ab 1. Jänner 2014 gescha ene neue Rechtslage des VwGG weiterhin sinngemäß anzuwenden. Zur Rechtslage des

VwGG vor der Einführung der mehrstu gen Verwaltungsgerichtsbarkeit hat der Verwaltungsgerichtshof nach der

vorzitierten Rechtsprechung seine eigene Zuständigkeit zur Erlassung einstweiliger Anordnungen angenommen. Nach

der Einführung der mehrstu gen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist nunmehr das Verwaltungsgericht in unmittelbarer

Anwendung von Unionsrecht zur Entscheidung über Anträge auf Erlassung einstweiliger Anordnungen im

Revisionsverfahren zuständig.
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